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(3) Der Präsident des Amtes für Standardisierung, Meß
wesen und Warenprüfung (ASMW) ist verantwortlich für die 
einheitliche Leitung und Planung sowie die koordinierte 
Durchführung dieser Arbeiten und hat in Zusammenarbeit 
mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und 
den Leitern anderer zentraler Staatsorgane die erforderlichen 
verbindlichen Regelungen in Übereinstimmung mit den ent
sprechenden Beschlüssen des RGW zu erlassen. Ist die Ver
antwortlichkeit gemäß Abs. 1 für bestimmte Aufgaben nicht 
geregelt und kommt eine Einigung zwischen Leitern der zen
tralen Staatsorgane über die Verantwortlichkeit nicht oder 
nicht rechtzeitig zustande, so hat der Präsident des ASMW 
in Abstimmung mit diesen Leitern die Verantwortlichkeit 
festzulegen oder dem Ministerrat der DDR einen entspre
chenden Vorschlag zur Entscheidung zu unterbreiten.

(4) Der Präsident des ASMW hat, ausgehend von der „Ord
nung über den RGW-Standard“ und den Grundsätzen und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse 
in Verbindung mit einer höheren Wirksamkeit der staatlichen 
Standards, zu gewährleisten, daß mit der Einführung von 
RGW-Standards in die Volkswirtschaft der DDR eine weitere 
Erhöhung der Effektivität und Intensivierung des Reproduk
tionsprozesses erzielt wird.

§ 3 

Planung

(1) Die Planung der Ausarbeitung der RGW-Standards hat, 
ausgehend von den volkswirtschaftlichen Belangen der DDR, 
die sich aus den Aufgaben zur weiteren Verflechtung der 
Volkswirtschaften der DDR und der UdSSR sowie aus den 
Verpflichtungen zur Erfüllung des Komplexprogramms des 
RGW ergeben, in enger Verbindung mit der Planung und 
Durchführung der konkreten Maßnahmen der ökonomischen 
und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit der Mit
gliedsländer des RGW (Spezialisierung, Kooperation, Waren
austausch u. a.) zu erfolgen. Sie hat das Ziel, die notwendigen 
normativtechnischen Dokumente der Standardisierung für die 
Realisierung dieser Maßnahmen in der Regel bis zum Zeit
punkt des Beginns der in entsprechenden Vereinbarungen, 
Verträgen, Abkommen u. a. vorgesehenen Lieferungen und 
Leistungen zu schaffen. Das ASMW hat dazu in Zusammen
arbeit mit der Staatlichen Plankommission und den ande
ren zentralen Staatsorganen Vorgaben für die Ausarbeitung 
der Pianvorschläge auszuarbeiten und den zentralen Staats
organen als Grundlage für die Ausarbeitung ihrer Planvor
schläge zu übergeben.

(2) Die Leiter der zentralen Staatsorgane sind verpflichtet, 
auf der Grundlage der Vorgaben des ASMW sowie anderer 
Grundlagen Planvorschläge für die Ausarbeitung von RGW-

. Standards zu erarbeiten und dem Präsidenten des ASMW 
zu übergeben. Sie haben zu sichern, daß die sich für die DDR 
ergebenden Verpflichtungen hinsichtlich der Ausarbeitung 
und Einführung der entsprechenden RGW-Standards allseitig 
bilanziert sind. Das ASMW erarbeitet auf dieser Grundlage 
den Planvorschlag der DDR für den von der Ständigen Kom
mission des RGW für Standardisierung zu bestätigenden 
„Plan der RGW-Organe zur Ausarbeitung von RGW-Stan
dards“.

(3) Nach Bestätigung des „Planes der RGW-Organe zur 
Ausarbeitung von RGW-Standards“ durch die Ständige Kom
mission des RGW für Standardisierung sind die Planauf
gaben entsprechend der vom Präsidenten des ASMW fest
gelegten Zuordnung in die Pläne Wissenschaft und Technik 
aufzunehmen.

§ 4

Ausarbeitung

(1) Die Leiter der zentralen Staatsorgane haben zu sichern, 
daß bei der Ausarbeitung von RGW-Standards — unabhängig

davon, ob die DDR federführendes oder mitarbeitendes Land 
ist — seitens der DDR die vom RGW für die Ausarbeitung 
von RGW-Standards herausgegebenen Regelungen eingehal
ten und die für die Ausarbeitung von DDR-Standards gelten
den Vorschriften analog angewendet werden. Es sind die 
konkreten Maßnahmen vorzubereiten, die die Einhaltung der 
Forderungen gemäß § 7 sichern.

(2) Bei der Ausarbeitung der Entwürfe für RGW-Standards 
sind die Grundprinzipien, Hauptziele, -wege und -mittel der 
weiteren Vertiefung und Vervollkommnung der wirtschaft
lichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und 
Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration 
mit der UdSSR und den anderen Mitgliedsländern des RGW, 
die Grundsätze und Maßnahmen zur Verbesserung der Qua
lität der Erzeugnisse und zur Gewährleistung des Gesund- 
heits- und Arbeitsschutzes sowie des Brandschutzes in Ver
bindung mit einer höheren Wirksamkeit der staatlichen 
Standards zu berücksichtigen.

(3) Sofern Festlegungen anderer internationaler Organi
sationen den Zielen der sozialistischen ökonomischen Inte
gration der Mitgliedsländer des RGW nutzen, sind diese in 
den RGW-Standards zu berücksichtigen.

§ 5

Vorbereitung der Abstimmung 
und der Bestätigung

(1) Der Leiter des zentralen Staatsorgans, der für den jewei
ligen RGW-Standard in der DDR verantwortlich ist, ist ver
pflichtet, den für die Abstimmung vorgesehenen Entwurf 
eines RGW-Standards vor der Übergabe an die anderen Mit
gliedsländer bzw. vor der Abstimmung in dem entsprechenden 
Arbeitsorgan des RGW dem Präsidenten des ASMW zur 
Zustimmung zu übergeben.

(2) Der Leiter gemäß Abs. 1 hat dem Präsidenten des ASMW 
nach der Abstimmung im jeweiligen Arbeitsorgan des RGW 
bzw. der zuständigen internationalen Wirtschaftsorganisation 
der RGW-Länder diesen Entwurf mit den erforderlichen Un
terlagen für. die Bestätigung in der Ständigen Kommission 
des RGW für Standardisierung einschließlich der autorisierten 
deutschen Übersetzung des Standardentwurfes zu übergeben.

§ 6

Bestätigung

(1) Der Präsident des ASMW ist bevollmächtigt, im Auf
träge des Ministerrates der DDR für die DDR die Bestäti
gung des RGW-Standards in der Ständigen Kommission 
des RGW für Standardisierung vorzunehmen.

(2) Mit der Bestätigung durch den Präsidenten des ÄSMW 
wird für die DDR rechtsverbindlich die Verpflichtung über
nommen, den RGW-Standard im Gesetzblatt der DDR für 
rechtswirksam zu erklären.

§ 7

Nationale Einführung des RGW-Standards

(1) Der Leiter des zentralen Staatsorgans, der für den 
jeweiligen RGW-Standard in der DDR verantwortlich ist, 
hat zu sichern, daß nach der Bestätigung des RGW-Stan
dards die für dessen Einführung in der DDR erforderlichen 
Maßnahmen durchgeführt werden.

(2) Der Präsident des ASMW hat die gemäß § 6 bestätigten 
RGW-Standards im Gesetzblatt der DDR zu veröffentlichen; 
damit werden sie rechtswirksam.


